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Luzern, Samstag

No. 4Z.
den 27. Weinmonat

Kchuiei^erische Rirchen^eitung,
herausgegeben von einem

katholischen vereine.
Die weltliche Macht, welche für die Beziehung zur Kirche sich auf revolutionäre und liberale Principien stützt, ist verloren, mag sie auch

scheinbar an Rechten und Gewalt gewonnen haben. Denn diese Rechte hätte die weltliche Herrschast durch Grundsätze usurpirt, von

welchen ste später in ihrem Mittelpunkte und in ihrer Hoheit selbst zerstört und aufgehoben wird.

Iacoby. (Die Frevel der Revolution.)

Zuschrift von 30 kath. Geistlichen der Diözese Bres-
lau in preußisch Schlesien an den Fürstbischof

Sedlnitzky.

Hochwürdigster Herr Fürstbischof!
Hochgeborner, gnädigster Graf und Herr!

Daö unglückliche Ereigniß der Gefangennehmung deß

hochw. Erzbischofs von Köln, Hrn. Clemens August, Frhrn.
v. Droste zu Vischering, hat eine An - und Aufregung in
die Welt gebracht, Betrübnisse und Besorgnisse in der Kir-
che veranlaßt, wie dergleichen in diesem Jahrhunderte in
der Kirche wohl noch nicht da gewesen sind. Daö Bemühen
der obersten Staatsbehörden, diesen Akt der landesherrlichen
Gewalt zu rechtfertigen, resp, die entstandenen Besorgnisse

aufzuheben (zu beschwichtigen), hat diesen Zweck nicht er-

reichen können, vielmehr der katholischen Christenheit inner-
halb des k. preuß. Staates eigentlich die Augen geöffnet
über ihre gefährdete Stellung und ganz besonders den ge-
sammten KleruS aufgefordert, den seit lange her geschmä-

lerten, allmälig untergrabenen unveräußerlichen RechtSzu-

stand der Kirche zu bewahren und möglichst wahrzunehmen.

Einen andern Eindruck hat die von den königl. Behörden

eifrigst verbreitete „aktenmäßige Darlegung des Verfahrens
in der Sache des Erzbischofs von Köln" auf irgend kirchlich
treue Katholiken wohl nicht zu machen vermocht. Was aber

in dieser theils diplomatischen, theils rhetorisch gehaltenen

Darlegung nicht bestimmt genug ausgesprochen ist, — daS

haben Zeitungs- und Broschüren-Schreiber genugsam her-

vorgehoben. Wir unterzeichnete Pfarrgeistliche halten dafür,
daß wir des heiligen PriesterthumS, in welches wir einge-

setzt sind ' unwürdig wären, und an dem priesterlichen Berufe
uns schwer versündigen würden, wenn die allgemeinen Be-
trübnisse und Besorgnisse nicht auch die unsrigen wären, und

wenn wir nicht auch bereit sein wollten, in den uns ange-
wiesenen Aemtern den Ueberrest deS katholischen RechtS-

standeS möglichst wahrnehmen zu helfen. Ew. Fürstbischöfl.

Gnaden nahen wir ehrfurchtsvoll mit diesem Ausdruck unsers

Kummers, aber auch unserer redlichen Gewilligung, und

nehmen zuversichtlich an, daß ein engeS Anschließen der aus-

gesandten Priester an ihren hochw. Bischof und Herrn nicht
allein wohlgefällig aufgenommen, sondern auch der heil.
Religion und Kirche ersprießlich sein werde. ES liegt am

Tage, daß die Kölner Frage „über die gemischten
Ehen" sich zu einer allgemeinen Frage über die Staats-
und kirchenrechtlicheu Grundsätze und Grundgesetze erweitert

hat, und für den katholischen Kirchentheil im preuß. Staate
besonders in der Provinz Schlesien zu einer Lebensfrage

geworden ist. Von der — Gott gebe — baldigen Lösung
deS — längst vorbereiteten, zu Köln zuletzt faktisch provo-
cirten Kampfes deö Staates und seiner Gewalt gegen die

Kirche mit ihren zur Existenz nothwendigen Satzungen wird
eS — nach unserm Dafürhalten — abhängen, ob überhaupt
im preuß. Staate und somit auch in Schlesien noch em

römisch-katholisches, also wahres Christen- und
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Kirch en thu m bestehe. — Je mehr auch bei den Zumuthuu-

gen und bei dem Verfahren des Staates in den westlichen

Provinzen auf die Praxis in den östlichen (d. i. Schlesien)

Berufung geschieht, desto mehr muß sich daS katholische

Schlesien bei dieser Frage und bei diesem Kampfe belheiligt
erachten. Es kann und darf dabei nicht eine» neutralen Zu-
schauer mit gebundenen Händen abgeben, ohne bald alS ein

todteS Glied von dem lebendigen Leibe der Kirche abzufallen.
Wenn irgendwo, so harre sich in Schlesien von 1740 an

daS sievolo, àsiubeo der Staatsgewalt geltend gemacht.

Da fieng die Subtraction von der katholischen und die Ad-

dition auf der protestantischen Seite an, die unter dem

lebendigen Titel: Förderung der „Gleichgerechtigkeit", bis

jetzt nicht nur fortgesetzt worden sind, sondern nach Verlauf
von einhundert Jahren die Kirche auf die Abhängigkeit von

der königl. Großmuth und Beharrlichkeit reducirt haben; so

daß der Katholik als solcher, besonders nach den letzten

Vorgängen und öffentlichen AuSspriichen, der nahe bevor-

stehenden Säcularfeier der k. preuß. Herrschaft in Schlesien

nur mit Betrübniß entgegen sehen kann. — Der in Deutsch-

land adoptirte französische PhilosophiSmuö, der es sich zur
Aufgabe gestellt hat, den natürlichen Menschen vom Gesetze

GotteS zu emancipireu, wurde der Concipient dcS k-preuß.

allgem. LandrechtS, welches, wie eS auch in den katholischen

Religions- und Kirchenangelegenheiten der Gegensatz vom

kath. Kirchenrccht ist, dasselbe ausschließt und umgeht, den-

noch alS die allein gültige Richtschnur in kirchlichen Ange-

legenheirei: bestehen soll. Wo daS Landrecht in seinen AuS-

sprüchen und Feststellungen unzureichend erachtet wurde, da

halfen ihm die höchsten und hohen Verwaltungsbehörden in der

Praxis nach, cxrrahirten k. Kabinetöerklärungen, zusätzliche

Bestimmungen, oder ließen ältere, auö der Praxis gekom-

mene KabinctSordreö wieder aufleben, um mit denselben daS

jus Liren ssern entàiieoruin immer weiter und tiefer in
snern hinein zu extendiren. — Katholischer SeitS sah man
und fühlte die Ungerechtigkeit in der sogenannten Gerech-

tigkeit; man seufzte, aber man schwieg und duldete und

entwöhnte sich von dem Besitze und Genusse deS NormalrechtS-

zustandeS, und gewöhnte sich an die entgegengesetzte Praxis;
man lebte sich wohl gar bewußtlos hinein, nachdem im gro-
ßen Jubeljahre 1800 der unterscheidenden positiven kirchl.
Gläubigkeit von allen Thürmen der Abschied geblasen, die

Aufklärung und Toleranz allgemein publicirt und besonders

in Schlesien mittels der zeitgemäß organisirten kath. Schu-
lendirektion, der unterscheidende katholisch-kirchliche Charak-

ter aus den höhern und niedern Schulen gebannt und daS

gesammce katholische Schulwesen der kirchl. Obhut entzogen
worden war. Höherer, über unsere amtliche Stellung hin-
ausreichender Gegenstände nicht zu gedenken, können wir unS

doch nicht enthalten, auf folgende Punkte hinzuweisen: 1)

Auf die Kränkung und Aergernisse deS allgemeinen LandrechtS

in den Ehesachen und zwar ». mit der Ehetrennung durch die

Gerichtsbehörden deö Staates nach den landrechtlichen Be-

stimmungen; b. mit der Anerkennung der von gerichtlich

getrennten, sowie der in verbotenen Verwandtschaftsgraden
stehenden und nicht diSpensirten Katholiken von protestant.

Predigern geschlossenen sogenannten Ehen; e. mit der Sup-
primirung der katholisch-kirchlichen DiöpensationSbcdingung
in Betreff der Kindererziehung. 2) Auf die k. KabinetSordre

vom 2. Nov. 1803 über die Erziehung der Kinder in ge-

mischten Ehen, in welchen der xassus deS Allg. L. R. Th.
II. Tit. II. H. 78 „Es hat Niemand ein Recht, den Aeltern

zu widersprechen, so lange selbige über den ihren Kindern

zu ertheilenden Religionsunterricht einig sind" zwar noch

geschrieben steht, aber eigentlich doch wie nicht geschrieben

behandelt wird. 3) Auf die, durch einzuholende kostspielige

k. RegierungS- und Oberpräsidialerlaubniß erschwerte Taufe

von Kindern aus gemischten Ehen, wenn etwa die Taufe

nicht in der Kirche deS Vaters geschehen soll. 4) WaS sollen

wir aber sagen von den gemischten Ehen, die aus dem re-
ligiösen Jndifferentismuö hervorgehen und denselben fort-
pflanzen und unsterblich machen, die von der Staatsgewalt
in Schutz genommen sind, und in den katholischen Orten
und Provinzen alS Förderungömittel des Protestantismus
gebraucht worden? WaS sollen wir sagen von der Pfarramt-
lichen Bestätigung und Einsegnung dieser Ehen (gleich den

rein katholischen), da doch diese gemischten Ehen von der

Kirche höchst mißbilligt sind und mit wenigen Ausnahmen

der Kirche zur Betrübniß werden. Ein öffentliches Wort

gegen dieselben wird für Friedensstörung und Aufwiegelung —
eine private Bedeutung zu GewissenSberuhigung, für Ein-

griffe in die persönliche Freiheit der Einzelnen erklärt. Die
pfarrliche Mitwirkung bei derselben in der bevorstehenden

Weise ist ein Frevel gegen die Kirche. Wenn nun gerade

dieser Gegenstand zwischen der Kirche und dem Staate jetzt

in Frage und in Streit steht und daS Oberhaupt der ge-

sammten Kirche in der Allocution an das Kardinalkollegium
vom 10. Dezbr. v. I. sich gerade wider dasjenige ganz be-

stimmt ausgesprochen hat, waS (weil eS in Schlesien ge-

schieht)in den westlichen Provinzen eingeführt werden soll,

so halten wir dafür, daß auch die BreSlauer Diözese sich

den andern Diözesen im preuß. Staate anschließen und mit
denselben gemeinsam sich gegen länger dauernde, mit den

katholischen Kirchengesetzen und Kirchenglauben unvereinbar-

liche Zumuthung verwahren müsse. 5) ES scheint unS, daß

jetzt die Zeit sei, aufzuwachen von einem langen und tiefen

Schlafe, in welchen daS katholische Schlesien durch die

Drohungen der Gewalt und durch die Täuschungen deS pro-
testantischen PhilosophiSmuS und PhilanthropiSmnS sich hat

einschläfern lassen — ein langes Schweigen zu brechen, aus
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welchem die nachtheiligsten und verderblichsten Conseguenzen

gezogen worden — und glaubensbewnßr auf dem Glaubens-

fundaments der Kirche festzustehen, gegenüber der auflösungS-

und zerstörungssüchtigen Gewalt. Wir halten das Kölner-

faktum für den Wendepunkt der fernern und größer« Ueber-

griffe der landesherrlichen Willkür und Gewalt in das RechtS-

und Glaubensgebiet der Kirche — der unbegränzten Aus-

dehnung des gus circa sacra bis zum unbeschränkten jus in
sacra und der weitern Nealisirung deö „onjus rcZ!«,, illius
rclîKîo." — Jetzt oder niemals mehr dürfte mit etwa glück-

lichem Erfolge zu versuchen sein, die hohen Staatsbehörden

zu vermögen, von den Ucbergriffen der Willkür und Gewalt
und von den unstatthaften Zumuthungen an die katholische

Kirche abzulassen. — Eure fürstbischöfliche Gnaden dürften

wohl nicht bloS alS Bischof, sondern auch als Mitglied des

hohen StaatsratheS und als Repräsentant der kath. Kirche in
demselben berufen sein, zur Aufhebung oder doch Erleichte-

rung des Glaubens - und Gewissenszwanges der Katholiken
im preuß. Staate (in den oben angedeuteten Gegenständen)

Erhebliches beizutragen und den unsterblichen Dank nicht

allein Höchstdero Diözesanen, sondern auch aller Katholiken
in den preußischen Landen sich zu erwerben. Diese Aussicht

ist für uns zugleich tröstlich und ermuthigend. Indem wir
für Eure fürstbischöfl. Gnaden um Weisheit, Kraft und

Muth in dieser verhängnißvollen Zeit zu bitten nicht unter-
lassen, verharren wir in tiefer Ehrfurcht Euer fürstl. Gna-
den treu gehorsame Diener."

Diese Protestation, welche schon vor dem 7. Juni l. I.
verfaßt war, und deren mißliebige Veröffentlichung den Un-

terzeichneten einen polizeilichen Untersuch zugezogen hat,

gewährt einen merkwürdigen Aufschluß über den Geist dcS

Klerus, von dem sie auSgieng. Sie ist jedoch nicht die

einzige, die dem Fürstbischof von BreSlau eingereicht wurde.

Hieraus mögen die Leser beurtheilen, in wie ferne die Zei-
mngökorrespondenten Recht haben, welche aus Schlesien

berichten, daß die gebildeten Katholiken mit dem Benehmen

ihres Bischofs, d. h. mit einem Stillschweigen, wo Reden

Pflicht ist, besonders zufrieden seien.

Ein Berliner Korrespondent wollte die Aechtheit dieser

Zuschrift bestreiten. Die Münchener pol. Zeitung, welche

dieses interressantc Aktenstück zuerst mittheilen durfte (der

N. Würzb. Zeitung wurde die Aufnahme desselben nicht ge-

stattet) versichert dessen Aechtheit neuerdings.

Bittschrift an Se- Maj. den König von Preußen.

Man hat im Auslande vielfach die Meinung zu ver-
breiten gesucht, alS seien die Kölner durch die gewaltsame

Verbannung ihres ErzbischofS Clemens August wenig affi-
zirt worden, oder doch als sei ihre Sympathie für denselben

eingeschläfert. Dem ist aber nicht so. Die ganze Empfin-
dung, die ganze Theilnahme, durch die Verbannung des

frommen Greises aufgeweckt, lebt nngeschwächt bei allen

Kölner» fort. Wie wenig die Sympathie der Kölner — die

eben darin besonders ihren Grund hat, weil man klar ein-

sieht, daß die unveränderlichen Vorschriften seiner Kirche
eS sind, um derentwillen er in Haft sitzt — wie wenig diese

Sympathie erloschen sei, mag beifolgende Bittschrift an Se.
Maj. den König von Preußen, welche bei ihrem Erscheinen

mit allgemeinem Jubel begrüßt und sogleich mit einer An-

zahl von Unterschriften bedeckt wurde, darthun.
Diese Unterschriften anbelangend, muß der Eifer meh-

rerer Bürger Kölns, die sich dem Geschäft sie zu sammeln

unterzogen, gerühmt werden. »Von dem Pfarrkapitel haben

gerade die Herren unterschrieben, die jeder gute Katholik
als die Zierde der Kirche nennt und verehrt; dagegen be-

steht ein großer Theil des hiesigen ClcruS aus Anhängern
der hermesischen Lehre und damit aus Gegnern des Erzbi-
schofS, und dieser ist im Bunde mit dem Domkapitel und

hält, uneingedcnk der priesterlichen Pflichten, gleichen Schritt
mit ihm. Vom Domkapitel wundert eS wohl Niemand, wenn
es Bedenken trug, der Bittschrift beizutrelen, ob es gleich,
der besondern Aufforderung deö hl. Vaters gemäß, hierin
längst mit gutem Beispiele hätte vorangehen sollen. Da eS

nun, statt sich anzuschließen, vielmehr die Polizei gegen
das jedenfalls löbliche Unternehmen in Bewegung gesetzt zu

haben scheint — (denn was ist billiger, als daß eine von
ihrem Hirten getrennte Heerde um Wiedervereinigung mir
demselben bittet) — so ist es jetzt um so entschiedener von
der Volksstimme geächtet, so daß die Mitglieder sich nicht
wohl öffentlich in den Straßen zeigen dürfen, ohne neckende

Beleidigungen zu erfahren.

Schon unterm à Juni wurde der Hr. Oberpräsident
in Coblenz von der Absicht der Kölner Bürger, eine Bitt-
schrift an Se. Majestät den König zu richten, durch einen

Bürger Kölns in Kenntniß gesetzt und dieserhalb um Er-
laubniß gebeten. AlS aber bis Mitte September keine Ant-
wort erfolgte, wurde die Frage für genehmigt gehalten

tacct, consenti,-ö vickctur) und in Vollzug gesetzt. Die
Bittschrift lautet aber, wie folgt:

»Allerdurchlauchtigster, großmächtigster König!
Allergnädigster König und Herr!

Dem Throne Eurer königlichen Majestät nahet, ver-
treten durch Unterzeichnete, trauererfüllt die verwaiste Erz-
diözcse Köln und bittet ehrfurchtsvoll um geneigtes Gehör
für die Klagen der Liebe und der Wehmuth.

Seit beinahe einem Jahre ist unser geliebter Qberhirt
Clemens August, Erzbischof von Köln von uns getrennt,
und wir vermöchten den großen Schmerz der Trennung nicht
zu tragen, wenn nicht das unerschütterliche Vertrauen in
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Ew. Majestät Huld und Gerechtigkeit unö mit der Hoffnung

der baldigen Befreiung unsers geliebten Oberhirten tröstete.

Unser erhabener König/ unter den Königen der gerech-

teste/ der sein Volk liebt und schätzt/ der uns väterlichen

Schutz unserer Religion verheiße«/ wird — das vertrauen

wir — unsern geänstigten Zustand nicht länger dulden/ wird

die gestörte Ordnung der Erzdiözesanverwaltung huldvoll

herstellen. Ach/ durch die Entfernung unsers verehrten

Oberhirten können die Bedürfnisse unserer heiligen Religion

nicht genügend und allseitig befriedigt werden — und ge-

recht ist der Schmerz und groß ist daS Leide«/ das wir
über unsern verwaisten Zustand empfinden.

Nachdem wir lange und heiß zu Gott dem Allmächtige»/

der die Herzen der Könige lenkt/ für unsern geistlichen Ober-

Hirten gebetet/ treten wir ehrsurcht- und vertrauenvoll an

die Stufen deS erhabenen Thrones Ew. K. Maj./ mit der

unterthänigsten Bitte/ Allerhöchstdiesetbe möge huldvoll ge-

ruhe«/ der Erzdiözese ihren geehrten Erzbischof Clemens

August wiederzugeben.

Mit banger Bestürzung sahen wir den frommen GreiS/

Clemens August wegführen/ und alö erhebliche Beschuldi-

gungen gegen ihn bekannt gemacht wurden/ erbebten wir
beim bloßen Gedanken der Möglichkeit/ ob vielleicht eine

derselben bewahrheitet werde.

Nun aber / da nichts Erhebliches gegen ihn vorgeführt

werden kann / da die Umtriebe seiner Gegner enthüllt sind,,

da die öffentliche Stimme Europas für die Schuldlofigkeit
deS Beschuldigten laut spricht/ da Er nur in seinem geist-

lichen Wirkungskreise mit Gewissenhaftigkeit nach rechtlicher

Ueberzeugung zu Werke gieng/ wie könnten wir dem Ge-

danken Raum geben/ Eure Majestät werde dessen ungeachtet

unsern Erzbischof in seiner Haft/ unsere Erzdiözese in ihrer
Verwaisung und unS in unserer gerechten Trauer und Angst

lassen!

Der erhabene und fromme König/ den Europa den

Gerechten nennt und rühmt — wie könnten wir glauben/

daß er den nun schuldlos befundenen/ also auch schuldlos

verbannten/ würdigen Hirten der katholischen Kirche noch

länger in seiner Verbannung lassen werde! Wir glauben,

daß er die durch jenes traurige Ereigniß tief erschütterten

Gemüther durch nichts anderes beruhigen werde und könne.

Erhabener Gebierer! Keines der Lande/ die Preußens

mächtigem Scepter gehorchen/ ist treuer und loyaler/ als eö

die Rheinlande find. Wir wetteifern mit jedem Unterthanen
Ew. Majestät an Treue und Liebe für König und Vaterland;
ja bei der schmerzvollen Erschütterung durch jenes klägliche

Ereigniß ist doch eins unerschütterlich geblieben/ nämlich
der treue/ ruhige/ biedere Sinn der Rheinländer/ ihre feste

und fromme Liebe und Verehrung gegen Ew. Majestät/ den

milden und weisen Herrscher seiner Unterthanen.

Aber verjüngt und verdoppelt wird diese Liebe und

Verehrung aufleben/ wenn Ew. Majestät unsere auSgespro-

chene Bitte erfüllen werden. Und drohte sodann irgend
Gefahr unserm Vaterlande/ so würden die Rheingauen vor
Andern wie ein Mann fich erheben/ um Thron und Va-
terland mit Schwert und Blut zu vertheidigen. In dem

unerschütterlichen Vertrauen nun/ daß unsere ehrfurchtS-
volle Bitte huldvolle Gewährung finden werde/ verharren
wir in tiefster Unterwürfigkeit Ew. K. Majestät treugehor-
samste Unterthanen. (Sion.)

Die Kirchweihe in Walchwyl, am 14. Weinmvnat
1888.

Dem Reisenden/ welcher den lieblichen Zugersee hin-
auffährt gegen Jmmensee/ winkt am östlichen Ufer deS SeeS

eine Kirche entgegen / die noch alle Kennzeichen einer neuen

Kirche an sich trägt. Verwundert beschaut der Reisende

den Ort/ über welchen diese Kirche majestätisch hinausragt.
Wo er vor zwei Jahren durchgereist/ war noch keine Spur
dieses Tempels zu sehen/ nicht einmal ein Dorf gewahrte er

an diesem Platze/ ein einzelnes HauS nur schien ihm dazu-

stehen am einsamen Orte/ keine Kirche ragte empor/ und

die Häuser verbargen sich seinem Blicke in den dichten Bäu-

men. Der steile Berg ist bewohnt von einem regsamen Volke/

aber ohne Reichthum; denn woher soll eS diesen gewinnen/
da cS fich dem trügerischen Spiel deö Handels nicht über-

läßt / und dem kargen Boden nur so viel abzugewinnen ist/

daß es sich ernähren mag. Der Pflug kann über diesen

Berg nicht geführt werden/ nur der Menschenhände uner-

müdlicher Fleiß hat den Berg umgeschaffen in ein schönes

Gelände/ reich bekleidet mit Wiesen und Bäumen/ wo die

Kastanie neben dem Weinstock gedeiht; die Gemeinde ist

nicht einmal gesichert von den Schrecken der Erdschutte

und deS zerstörenden WildbacheS; kein ebener Platz wäre

zu entdecken/ den nicht die Kunst und der Fleiß geschaffen;

eine schöne Straße macht dem Reisenden die Gegend lieb-

gewinnen. Und nachdem diese Gemeinde an solcher Stelle

schon so vieles gethan/ wie/ fragt sich verwundert der

Fremdling/ ward cö dieser Gemeinde möglich/ eine majestä-

tische Kirche hier zu erbaue«/ die den See so schön be-

gränzt/ wie kaum die Kirchen der wohlhabenden Gemeinden

Arth und Cham / und dergleichen die reiche Stadt Zug keine

in ihrer Mitte hat. Ein Wunder möchte cS scheinen und

doch geschah eS auf natürliche Weise. Ein freundlicher

Bürger der Gemeinde Walchwyl erzählte mit größter Rüh-

rung darüber Folgendes: »Wohl bedachte man/ ob eS einer

Gemeinde mit so wenig Mitteln/ die zudem in kurzer Zeit
schon so Vieles getragen/ möglich wäre/ ein Werk zu vollen-

den/ vor welchem mancher andern Gemeinde schaudert/ die
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neuer Kirchen noch eher bedürftig wären, als Walchwyl
eS gewesen. ES fehlte nicht an solchen, die von dem Unter-
nehmen abmahnten. Mit Bangen, doch aber auch im Ver-
trauen auf Gott wurde der Bau beschlossen. Am 10. April
1836 wurde der letzte Gottesdienst in der alten Pfarrkirche

gehalten, und nun gieng es ans Werk. AlS die alte Kirche

abgebrochen wurde, weinten noch Manche über den Verlurst
der Kirche, mit der ste aufgewachsen, in der sie schon so

viel Trost erhalten, und diese Thränen erweckten auch in

dem, welcher nicht vergaß, daß für die alte Kirche nur eine

prachtvollere erstehen soll, doch den wehmüthigen Gedanken,

wie schmerzlich eö für den Katholiken erst sein müsse, wenn er

seine Kirche durch Frcvlerhand muthwillig entweihen oder

zerstören sehen niuß. Am 15. Mai wurde der Grundstein zur

neuen Kirche gelegt, am 1. Oktober waren die Mauern auf.

gerichtet, am 6. gleichen MonatS stunden sie bedeckt mit dem

schützenden Dach und schon am ersten Adventsonntag 1836

wurde der erste Pfarrgotteödienst in der neuen Kirche ge-

halten; jetzt steht die Kirche prachtvoll da, fast in allen

Theilen vollendet und versehen mit einem harmonischen Ge-

-läute. Ein ewig denkwürdiger Tag wird der Gemeinde

Walchwyl der 14. Oktober 1838 bleiben, an welchem der

neue Tempel durch den hochw. Bischof Joseph Anton Salz-

mann mit der größten Feier die Weihe erhielt, und die

Kinder das hl. Sakrament der Firmung empfiengen, wobei

der hochw. Bischof in zwei Vorträgen rührende Worte an

daS versammelte Volk sprach. Mit dankerfülltem Herzen

wendet sich jedes Pfarrkind in Walchwyl für diese schöne

Gabe zu Gott, und auch derjenige, welcher am Baue selbst

mitgeholfen, fragt sich jetzt frohlockend, wie eS der Gemeinde

möglich geworden, daS Werk zu vollenden, ohne daß sie

in ihren sonstigen Arbeiten bedeutend gestört oder mit Schul-

den belastet worden. Es gelang dies der Gemeinde durch

die Eintracht der geistlichen und weltlichen
Vorsteher, durch die Geschicklichkeit der Baumeister auS

der Gemeinde selbst, vor allem durch den christlichen Sinn,
der die ganze Gemeinde beseelte. Im Vertrauen auf Gott und

ihre vereinte Kraft empfiengen die Bewohner den Muth, daS

so wichtige Unternehmen einhellig zu beschließen und ins Werk

zu setzen. Der Herr segnete ihr Bemühen. ES war wirklich

eine Freude eS selbst mitanzusehen, wie die Pfarrkinder in

den heißen Sommertagcn rastlos sich anstrengten, Männer

und Frauen, Söhne und Töchter die Baumaterialien aus

Leibeskräften herbeitrugen und die steile Anhöhe hiuanzogen,

wie in edelm Wetteifer jeder den andern übertreffen, keiner

«-) Am Anfang dieses Jahrs ward den übrigen noch eine circa

so Zentner schwere Glocke beigefügt, die wirklich dem Verfer-
tiger derselben, dem rühmlichst bekannten Hrn. Rosenlä-
cher, in Konstanz, Ehre und Kredit macht.

zurückbleiben wollte, alle aber während der Arbeit einig,
heiter und fröhlich waren; wie sie nach vollendeter täglicher
Landarbeit noch die Nachtstunden zum Kirchenbau verwen-'
deten und selbst die Ruhe deS Sonntags dem religiösen Un-

ternehmcn hinopferten, und darüber noch den Sparpfennig
mit einer Herzlichkeit hinlegten, die tausendmal mehr als
die Gabe selbst werth war. Wenn dies alleö Einheimische
und Fremde, die auch ein Herz hatten, mitansahen, so

mußten sie ein Volk liebgewinnen, daö so religiös, so einig
und thätig sich bewies, und (was auch wirklich geschah)

mit Freuden durch milde Spende ein so scgenreicheS Unrer-
nehmen unterstützen, und wohl auch so ein Volk glücklich

preisen, welches von Vorstehern geleitet wird, die nicht
durch das Gewicht äußerer Gewalt nur die Dränger ihrer
Gemeinde, sondern die belebende Seele derselben geworden

sind. — Hirsch er sagt: „Ein Volk steht nie höher,
noch ist es besser, als die Art, wie eö Gon ver-
ehrt." Diesem Grundsatze zufolge darf wohl auch behaupter

werden: wofern eine katholische Pfarrgemeinde nicht, wie

in den ersten christlichen Jahrhunderten, von unchristlichen

Gewalthabern bedrückt wird, so steht sie gewöhnlich nicht
höher, noch ist sie besser, als die Art, wie sie durch ihre
Pfarrkirche Gott verehrt. Und wenn dem also ist, so hat
die Pfarrgemeinde Walchwyl, so sehr sie Gott allein
die Ehre giebt, und die Wohlthätigkeit vieler Gönner mit
innigstem Danke anerkennt, dennoch durch sich selbst em

bleibendes Denkmal ihrer Religiösität, ihrer Eintracht, ihres
Fleißes errichtet, und eS für andere Gemeinden als eine

Weisung hingestellt, was sie sein sollen, und was für Mittel
sie anzuwenden haben, um desgleichen thun zu können,

tloneonlin res purviv eresount. —

Kirchliche Nachrichten.

-Obwaldeu. Sarnen. Den 4. Septemb. abhèn ver-
sammelte sich die hochwürdige Geistlichkeit ObwaldeuS zu

ihrem ordentlichen Herbstkapitel. ES wurde da allgemein
daS dringende Bedürfniß ausgesprochen: Mehr Einheit und

Gleichförmigkeit in unsern Primärschulen, eine regere Tbä-

tigkeit für dieselben und zugleich werkthätige Unterstützung

durch geistliche und weltliche Vorgesetzte, endlich die Auf-
suchung von Geldquellen für deren Bedürfnisse thuen Noth.
Daher wurde mit Einmuth von dem sehr zahlreich versam-

melken Kapitel beschlossen: Die hohe Regierung zu ersuchen,

ihren in Betreff der Schulen früher gefaßten Beschluß noch-

malö zur Hand zu nehmen, und vereint mit der hochw.

Priesterschaft einen Plan zu entwerfen, nach welchem unsere

Schulen einem gedeihlichern und blühenderen Zustande ein-

gegengeführt werden könnten. Mit gleicher Einmuth wurde

auch beschlossen: Die hohe Regierung aufmerksam zu machen
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auf die höchst traurigen Folgen, die durch autichristliche

Zeitungöblätter' und Flugschriften verbreitet werden, in-
dem ste mit satanischer Wuth unsere hl. Religion und Kirche,
ihre Einrichtungen und Diener verfolgen, und jede der hl.
Kirche treu gebliebene Regierung beim Volk herabzuwürdi-

gen und zu verläumden suchen; endlich die h. Negierung

zu bitten, die Mittel und Wege zu berathen, aufzusuchen

und in Anwendung zu bringen, wodurch dieses verheerende

Gift von unsern Marken ferne gehalten werden möge. Schon
hat unsere väterliche Regierung diese Bitten ihrer Auf-
merksamkeit gewürdigt und man zweifelt nicht an einem

glücklichen Erfolg dieser so gut gemeinten Wünsche.

Glarus. Der P. Guardian des Kapuzinerklosters in

Näfcls hat vom hochw. Bischof in Chur die Vollmacht zur

Pfarrverwallung in Glarus erhalten und am t i. d. dem

Jnrerimspräsidenten des KirchenrathcS die Anzeige davon

gemacht. Vor der Hand scheint nun der Conflikt hiedurch

wieder verschoben.

Aargau. Unsere Regierung streitet bekanntlich mit
dem Kloster Einsiedeln über das Eigenthum und die

Verwaltung deö Klosters Fahr im Kanton Aargau. Da
viele Güter dieses Klosters im Kanton Zürich liegen, so

muß vor den Zürcherischcn Gerichten darüber ver-

handelt werden. Unsere Juristen, der verstorbene Fetzer
und der noch lebende B rug g isser hatten dem Gr. Rache

sogenannte NechtSgutachten eingeliefert und aufs bestimmteste

versichert, daß das Kloster Einsiedeln keinerlei Eigenthums-
ansprüche an die Klostergüter von Fahr habe. Unbefangene

wollten freilich diesem Rechtsgutachten keinen großen Werth
beilegen, weil sie die Form schlechter Zeitungsartikel an

sich trugen, und voll allerlei FloSkeln und Jnvekliven waren,
deren man nicht bedurft hätte, um das Rechtöverhältniß
auseinander zu setzen. Kundige wollten schon damals finden,

was etwa juristisches Räsonnement sich in den breiten und

mit fremdartigen Bemerkungen überfüllten Parteischriftcn
verloren habe, zeige nur, daß die beiden sogenannten Ju-
risten in ihren Studien nicht weit gekommen seien, und

daß beide von Dingen geredet haben, die sie nicht verstehen.

So viel geht auS einem Gutachten der zürcherischcn Ju-
ristenfaku ltät in gleicher Sache unzweideutig hervor,
daß die juristischen Kenntnisse der genannten Herrn äußerst

geringfügig seien. Wir lesen nämlich in diesem Gutachten
auf S. 9. Folgendes: »Hr. Fetzer behauptet bei dieser Ge-

legenheit, daß es während deö frühern MittelalterS überall
kein freies Eigenthum, im Sinne einer unbeschränkten und

ausschließenden Herrschaft einer Person über eine Sache,
gegeben habe, sondern daß alles Eigenthum durch das »Feu-
dalwesen" zerspalten und »diesem Systeme adoptirt" gewe-
sen sei, und er findet demnach in dem urkundlichen Ausdruck:
„lidere pààtive possidere" eine nichtssagende Forma-

lität (S. 62.). AuS einer solchen Motivirung geht deutlich

hervor, theils daß Hr. Fetzer von dem Rechtszustande jener

Zeit, in welcher Allod (Freigut) den Gegensatz von Fcod

(lendum, Lehen) bildete und besonders das freie Grund-
eigenchum deö Herrenstandes eine so große Bedeutung, und

Ausbreitung hatte, wenig weiß, theils daß er andere gleich-

zeitige und gleichartige Urkunden entweder nicht kennt oder

nicht versteht. In dem Schenkungsbriefe von itZ0 ist ganz

entschieden vom ächten und freien Eigenthum die Rede

(»suLvprosu-iàtisprwdinm, «zuoddieitur Vàe"). Ueber-

Haupt müssen wir hier ein für alle Mal bemerken, daß die

beiden Gutachten der Herrn Bruggisser und Fetzer von dem

gebührenden Standpunkte ruhiger Würdigung und partci-
loser RechtSansichten auf das Gebiet heftiger Leidenschaft-

lichkeit und Parteilichkeit hinübergezogen sind, und daß

wir unö durch die Form der Darstellung und den Man-

gel wissenschaftlicher Begründung veranlaßt finden, unö

der fortwährenden Berücksichtigung und Widerlegung dieser

Gutachten im Einzelnen zu überheben. Diese Erklärung

findet indessen durchaus keine Anwendung auf die Vorträge
deö bei dem Zürcher Bezirksgericht aufgetretenen AnwalieS

der Regierung vom Aargau, der sich nur an daS Rechtliche

des Streitfalles, und zwar in einer ganz andern Weise,

gehalten hat." — Das Gutachten der Fakultät, welcher

wohl Niemand Unparteilichkeit und Rechtskunde absprechen

wird, ist denn im Uebrigen in Uebereinstimmung mit dem

erstiustanzlichen Urtheil deö Bezirksgerichts Zürich zu Gun-
sien des Klosters Einsiedeln ausgefallen. Wir ent-

heben jenem Gutachten noch eine zweite Stelle von allge-

meinem Interesse: »ES sind zwar die Gerichte verbunden,

auch diejenigen Gesetze ihrer obersten gesetzgebenden Behörde

zu beachten, und sich denselben in ihren Urtheilen zu unter-

ziehen, welche materiell unrichtig und ungerecht sind, ge-

rade so wie die vollziehende Gewalt ungerechte Urtheile der

Gerichte dennoch zu vollziehen hat. Aber eS steht den Ge-

richten, namentlich in einem Freistaate, zu, zu prüfen, ob

ein angebliches Gesetz der obersten gesetzgebenden Behörde

wirklich ein wirksames Gesetz sei, ob eS innerhalb der Grenze

der verfassungsmäßigen Compete»; erlassen und ob ihm so-

hin äußere Gültigkeit beizulegen sei. Denn die Gerichte

sind nur gehalten, gehörig erlassene Gesetze anzuwenden'

nicht aber Beschlüsse deö Gesetzgebers, welche außerhalb

seiner Competenz liegen. So wenig die vollziehende Gewalt

ei» vom Gr. Rathe ausgefälltes Strafurtheil zu vollziehen

hätte, weil er für solche Urtheile nicht zuständig ist, si'

wenig haben die Gerichte einen VormundschaftSbeschluß deö

Gr. Rathes zu schützen und zu handhaben, aus dem ein-

leuchtenden Grunde, weil der Gr. Rath, so gut wie die

andern Behörden, nur innerhalb seiner Competenz gültig

beschließen und verfügen kann."
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Schaffhansen. Am Okt. hat sich in Scha ff h au-
sen eine Anzahl deutscher und schweizerischer Katholiken
versammelt/ um einen Verein deutsch-katholischer Heist-

lichen und Laien zu gründen. Im Statutenentwurf ist der

Zweck des Vereins dahin ausgesprochen: „die längst als

unabweisbar nothwendig erheischte Verbesserung der
Kirche an Haupt und Gliedern" durch alle legalen

und moralischen Mittel und Kräfte zu befördern — „mit
Feststellung des vom Stifter selbst zu Grunde gelegten Fun-
damentS/ mit Rücksicht auf die Kirche des Urchristenthunis/
mit Beobachtung des geschichtlichen Entwicklungsganges / mit
Rücksicht endlich auf die religiösen Bedürfnisse und Bil-
dungöstufen der Gegenwart." Nach dieser Anzeige der

„Bundeszeitung" dürfte man fast glauben/ eS wären die

Vorboren eineö neuen Konstanzer - Conciliums erschienen.

Wenn man aber anderwärts hört/ daß der Verein aus ein

Paar Dutzend heirathSlustigen Geistlichen bestund und daß

denselben der bekannte Professor Fischer von Luzern eröff-

nett/ so wird man ihnen gerne zugestehe«/ daß eine Verbesse-

rung in Haupt und Gliedern der Versammelten Noth

thut, und wenn vollends noch beschlossen wurde Fischers „Allg.
K. Zeitung f. D. u. d. Schw." mit Geld und Arbeiten zu

unterstütze»/ so wird man wohl auch den Hauptzweck des

Vereins kennen. Hr. Fischer/ welcher über diesen Verein
in seiner Zeitung selbst Bericht erstattet, spricht nichts von
einer Verbesserung au Haupt und Gliedern/ sondern nach

ihm wäre der Zweck des VereinS/ dem Ultramontanismus
entgegenzuarbeiten/ welcher das Haupt kühner als je er-
hebe und dem nur falscher Nationalism/ PhilosophiSm
oder gar Indifferenz im Gewände haltungsloser Politik ent-

gegcntreten. Die Statuten drücken sich darüber etwas vager
auS: „die kirchlichen Angelegenheiten in Rede und Schrift
frei zu besprechen und dadurch zur Beförderung des kirch-
lichen Lebens beizutragen." Jährlich wird eine Hauptver-
sammlung gehalten und außerdem noch Bezirksversammlun-

gen, jede mit einem Vorstand und einem Schreiber, der zu-

gleich Ver rech ner ist. Als bezeichnend heben wir folgende

Punkte der Statuten herauS: 1) die Vereinsmitglieder sollen

diejenigen Zeitschriften, welche dem im 1. ausgesprochenen

Vereins-Zwecke entsprechen, sowohl durch schriftliche Bei-
träge, als auch durch Ankauf und Verbreitung derselben

unterstützen. 2) Jedes VereinS-Mitglied macht sich verbind-

lich zu Geldbeiträgen, welche der Zweck des Vereins er-

heischt. Z) Gewöhnliche Beiträge sind nur die Eintritts-
gelder, alle übrigen sind außergewöhnliche. Von jedem

Vereinö-Mitglied werden 2 fl. (zwei Gulden) Eintrittsgeld
erhoben. Ueber die Nothwendigkeit außergewöhnlicher Geld-

beitrüge entscheidet nur die Hauptversammlung, welche je-
weils auch die Summe derselben festsetzt. 6) Die Geldbei-

rräge werden von den BezirkS-Verrechnern erhoben und den

Bezirks-Vorständen zur Ucbermachung an den VereinS-Vor-
stand zugestellt, welcher dieselben dem Vereins-Verrechnen
übergiebt.

H. 4. Jeder katholische Geistliche und Laie, welcher

diesem Vereine beitrcten will, erklärt seinen Beitritt schritt-
lich, und übergiebt diese Erklärung seinem BezirkS-Vorstande.

5. Jedes Vereinö-Mitglied, welches aufhört Bei-
träge zu leisten und die Versammlungen zu besuchen, har

dadurch thatsächlich seinen Austritt aus dem Vereine erklärt.

Deutschland. H erzogt hum Nassau. Auch im

BiSrhume Lim bürg regt es sich seit der Verhaftung des

hochwürdigsten Herrn ErzbtschofS von Köln, und namentlich

scheint die Sache der gemischten Ehen bald einer er-

freulichen Lösung entgegensehen zu dürfen. Auch in die fast

ausschließlich katholischen Landestheile, die vordem zu Chur-
mainz gehörten, haben sich unter der jetzigen Regierung nicht

wenige Protestanten angesiedelt, und gemischte Ehen fanden

statt, bei deren Einsegnung leider die sogenannte mildere

Praxis Eingang zu finden drohte. Durch das Kölner Er-
eigniß an ihre Pflicht gemahnt, haben die Geistlichen eines

Rheingauer Landkapitelts bei hiesigem Ordinariate eine Denk-

schrift eingereicht, worin sie ihre unterschütterliche Gcsin-

nung und Gewilligung, künftighin streng nach den bestehen-

den Kirchengesetzen und den Grundsätzen ihrer katholischen

Kirche zu verfahren, unumwunden auösprechen und zugleich

unsern Herrn Bischof ersuchen, bei der StaatSregierung die

erforderlichen Schritte zu thun, um das über die Kinder,
erziehung annoch bestehende Gesetz außer Kraft setzen zu las-

sen. Nach den hiesigen Gesetzen ist nämlich vorgeschrieben,

daß die Kinder in der Religion des VaterS erzogen werden

müssen, und keinerlei Grund genügt, eine Abweichung

von der Regel zu erwirken. Jegliche Uebereinkunfc der

Brautleute und Gatten über diesen Punkt ist ungültig und

es ist sogar ein Fall vorgekommen, daß einem protestanti-
sehen Vater, der, um endlich die Macht zu haben, seine

Kinder in der katholischen Konfession erziehen zu lassen, selbst

katholisch werden wollte, dennoch die Erziehung seiner Kin-
der in der katholischen Religion nicht gestattet wurde, auf
den Grund hin, daß ihm die Kinder zu einer Zeit, da er

noch protestantisch gewesen, geboren worden seien. Bei sol-

cher Strenge und Unbeugsamkcit des intoleranten Gesetzes —
durch das jede Gewalt der Aeltcrn über ihre Kinder auSge-

schloffen und die Kinder und deren religiöse Erziehung als

Eigenthum und Sache des Staats erklärt werden — bleibt
dem katholischen Geistlichen, der seiner Pflicht treu sein

sein will, nichts'übrig, als den gemischten Ehen, worin
der Bräutigam protestantisch ist, die Einsegnung und jeden

Akt der Theilnahme zu verweigern, da ja die nöthigen Can-

tionen gänzlich fehlen, unter denen allein der hl. Vater eine

Mitwirkung bei gemischten Ehen erlaubt hat.
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Zum Glück für die Freiheit der Kirche und für die sel-

bige wahrenden Geistlichen ist bei uns/ eben so wenig wie
anderwärts/ die Einsegnung solcher Ehen durch den Geist-

lichen vom Staatsgesetze vorgeschrieben/ und die aus der

verweigerten Einsegnung entstehenden Jnconvenienzen werden

hoffentlich die Staatsregierung bald dahin vermöge»/ das

im Wege stehende Gesetz auf das Verwenden unsers Herrn
Bischofs anfzuheben. Was für Schritte unser Herr Bischof
in dieser Sache seither gethan und wie glücklich er in seinen

deSsallsigen Bemühungen gewesen, ist uns bis jetzt unbekannt;
so viel wissen wir/ daß den Herren deS oben erwähnten

Landkapitels noch keine Antwort zugekommen ist, sondern

dieselben immer noch einer guten/ d. h. katholischen Ent-
scheidung entgegensehen. (Sion.)

— Großherzogthum Baden. Unser Erzbischof
Demeter zu Freiburg hat an die Regierung die Erklärung
abgegeben / daß er sich im Falle befinde/ dem päpstlichen Breve
in Bezug auf gemischte Ehen/ gleich den Bischöfen Preußens/
beitreten zu müssen. Dieser Schritt/ den man nichts we-

niger als erwartet hatte, macht gar viel Aufsehen. (L.A.Z.)
— Dresden, 18. Oktober. Heute ist die zweite

Abtheilung der auswandernden Altlutheraner aus der Elbe

nach Hamburg abgegangen; in Kurzem wird eine dritte
folgen. In der gegen den Pfarrer Stephan anhängigen

DiSziplinaruntersuchung sind neue Erörterungen verfügt
worden, wozu die Aussagen eines von einem sogenannten

Stephanisten entlassenen Dienstmädchens, die sich Hoffnung
gemacht hatte, eine Unterstützung zur Auswanderung zu

erhalten, Veranlassung gegeben haben soll.

Preußen. In Folge der päpstlichen Allocution vom

1Z. Sept. hat der preußische Hof das gesammte Gesandt-

schaftspersonale von Rom zurückberufen, und ein Privatmann
soll mir der einstweiligen Agentur beauftragt werden. Preu-
ßen, welches bisher immer hatte ausstreuen lassen, als wäre

alles zur baldigen Lösung der Streitsragen auf diplomats-
schem Wege eingeleitet, hat nun durch diesen Schritt die

Welt enttäuscht; cS wird sich aber selbst täuschen, wenn es

glauben wollte, daß durch Abbrechung aller Kommunikation
mit Rom das allgemeine Aergerniß und die Spannung in
Deutschland vermindert, oder die Ausgleichung erleichtert
würde. So sehr man bedauern muß, daß aus diesem Schritte
eine Verlängerung des unseligen Zwiespaltes und eine Ver-
mehrung seiner betrübenden Folgen hervorgehen kann, so

darf man sich dieser Maßregeln doch auch wieder freuen,
weil durch sie die Gewissen der preußischen Katholiken von
der drückenden Last befreit werden, mit ihrem geistlichen

Oberhaupte nur durch das Medium der Gegner ihrer
Kirche korrespondieren zu müssen. Um kein besseres Re-

sultat zu erzielen, hätte Preußen viel Papier und einen un-

ermeßlichcn Aufwand an theologischer und diplomatischer

Gelehrsamkeit ersparen können. —Von den nach Preußen aus-

gewanderten Zillerthalern sind acht und siebenzig wieder

in die österreichischen Staaten zurückgekehrt; über sechzig

sollen diesen noch zu folgen Willens sein.

England. Eine eigenthümliche Erscheinung der Ge-

genwart in der anglikanischen Kirche ist eine um sich grei-
sende katholische Bewegung auf der „nlmn màr" der

Hochkirche, der Universität Oxford selbst, zunächst in dem

dortigen Oriel - College. Die Häupter dieser seit längerer

Zeit bestehenden Partei, die sich aber jetzt mehr zu regen

anfängt, sind: Dr. Reble, Professor der Poetik an der Uni-
versität; I. H. Newmann, Verfasser eines Werks über die

ältere Kirchengeschichte, und R. H. Froude, seitdem gestor-

ben. ES sind oder waren Männer von nicht alltäglichen Fä-

higkeiten und gründlicher classischer Bildung. Die Edin-

burgh Review vom Julius dieses Jahrs enthält einen in-
teressanten Aufsatz unter dem Titel „Oxforder Katholiziö-
ums", in welchem aus Froude's litterarischem Nachlaß Stel-
len mitgetheilt wurden, die entschiedenen Haß gegen die

Reformation aussprachen. „Ich hasse, schreibt der Oxforder

Fellow, die Reformation und die Reformirten mehr und

mehr und bin beinahe zu dem Glauben gekommen, daß der

rationalistische Geist, den sie in Umlauf gebracht, der Pseu-

doprophet der Offenbarung ist." Noch entschiedener in die-

sem Sinne hat sich jetzt der Geistliche Hr. Newmann öffent-

lich vernehmen lassen: „Die Kirche von England ist keine
protestantische Kirche. Ich fordere Jedermann auf, mir zu

beweisen, was sie mit dem Protestantismus zu schaffen har.
Ich für meine Person hasse denProtestantismus in
allen Gestalten und bedaure, daß die kathol. Kirche
Christi in England sich je diesen Namen (l) hat gefallen lassen.

Ich betrachte die Reformation als ein großes Unglück, und
sollte je die Kirche Englands fallen, so würde ich mich zur
römischen bekennen. Statt daß England mit Genf gegen
Rom streitet, sollte eS sich mit Rom aussöhnen und mit
ihm gegen Genf streiten ic." Zugleich fordert diese Partei
gänzliche Unabhängigkeit vom Staat. Der Examiner be-

merkt über dieses Vorkommniß: „Hier haben wir den Bc-
weis, daß alle die ängstlichen Vorkehrungen, durch welche
Dissenters und erklärte Anhänger der römischen Kirche von
unsern Nationaluniversitäten ausgeschlossen worden, doch

nicht vermocht haben, das Papstthum von der zelotisch-
orthodoxen Hochschule Oxford fern zu halten. Sie, welche
den Sir R. Peel aus dem Parlamentssitze warf, weil er

den Papisten politische Rechte gewährte, kann nun das

Papstthum nicht aus ihrem eigenen Schooße verbannen.

Belgien. Der Kardinal-Erzbischof von Mecheln, der

in Rom durch seinen schönen Charakter schon die allgemeine
Liebe gewonnen, wird bei seiner Rückkehr in Mecheln mit
zwei Triumphwagen empfangen werden, deren einer die Stadt
Mecheln, der andere den Triumph der Religion vorstellt.
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